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12.51 

Abgeordneter Andreas Kollross (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Kolle-

ginnen und Kollegen! Werte Besucherinnen und Besucher auf der Galerie, im Spe-

ziellen – das freut mich als Trumauer Bürgermeister ganz besonders – die Schülerin-

nen und Schüler der HAK Baden! (Allgemeiner Beifall.) Und natürlich auch werte 

Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause vor den Bildschirmen! Ich möchte auch zum 

Antrag betreffend konsequentes Auftreten gegen die Todesstrafe kurz ein paar Anmer-

kungen machen. Ich begrüße es natürlich zuallererst einmal, dass wir uns in dieser 

Richtung möglicherweise auch wieder stärker engagieren wollen, und möchte noch ein 

paar diesbezügliche Fakten hinzufügen.  

Wir leben in einer Welt, in der es 106 Staaten gibt, in denen es keine Todesstrafe mehr 

gibt. In sieben Staaten wird die Todesstrafe nur bei ganz außergewöhnlichen Straf-

taten, wie zum Beispiel Kriegsverbrechen, noch angewandt. 29 Staaten haben die 

Todesstrafe zwar noch im Gesetz, exekutieren sie jedoch nicht mehr. Immerhin 

56 Staaten wenden aber nach wie vor die Todesstrafe an und praktizieren sie noch. 

Somit gestaltet ein Drittel aller Länder auf dieser Welt ihr Justizsystem noch immer mit 

der Todesstrafe aus. 

Hinzu kommt, das muss man leider sagen, dass in diesem einen Drittel der Welt aber 

gleichzeitig zwei Drittel der Menschheit wohnen. Das heißt, die Mehrheit der Welt-

bevölkerung ist, obwohl nur mehr ein Drittel der Staaten die Todesstrafe anwendet, 

nach wie vor von der Todesstrafe bedroht. 

Deshalb glaube ich, dass es richtig ist, dass wir uns, auch weil wir heuer 70 Jahre 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte feiern und vielleicht auch in Bezug auf den 

EU-Ratsvorsitz, intensiv mit der Todesstrafe auseinandersetzen und auch hier wirklich 

als Vorreiter vorangehen und festhalten, dass wir eine andere Art der Gesetzgebung 

vorziehen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Ich glaube aber auch und möchte da bei den Kollegen Troch und Noll anschließen, ein 

bisschen einen schalen Beigeschmack hat die ganze Sache schon, weil man immer 

wieder ein bisschen das Gefühl hat, dass Sie unterschiedliche Bewertungen hin-

sichtlich der Todesstrafe vornehmen, sodass Todesstrafe nicht gleich Todesstrafe ist. 

Man kann sagen, ja, okay, es gibt in einem Land die Enthauptung und in einem ande-

ren nur das Erhängen – aber das Ergebnis ist ja am Ende trotzdem dasselbe.  

Wenn wir als Republik Österreich in diesem Zusammenhang glaubhaft auftreten wol-

len, dann kommen wir um die Debatte – wir werden sie ja heute noch führen – über 
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das König-Abdullah-Zentrum nicht umhin. Frau Ministerin, es ist zwar schön, wenn Sie 

in einer öffentlichen Aussage erklären – das ist auf der einen Seite zu begrüßen –, 

dass Sie diesem Center die Dunkelgelbe Karte zeigen wollen, aber ich glaube, die 

Dunkelgelbe Karte ist zu wenig. Dieses Center und dieses Land haben sich die Rote 

Karte verdient. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abgeordneten Zadić 

und Dönmez.) 

12.55 

Präsidentin Doris Bures: Herr Abgeordneter Dr. Reinhold Lopatka ist der nächste 

Redner. – Bitte. 

 


